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Vollzug der Wassergesetze (WHG und BayWG) und des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG); 
Erteilung einer wasserrechtlichen Plangenehmigung nach § 68 Abs. 2 WHG für die 
Verrohrung eines 4 m langen Grabenabschnittes auf dem Grundstück Fl.-Nr. 1741/1 der 
Gemarkung Emmering sowie für die Beseitigung eines auf dem Grundstück Fl.-Nr. 1741/5 
der Gemarkung Emmering vorhandenen Teiches 

 
 
 

I. Aktenvermerk 
 
Im Wasserrechtsverfahren war im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung festzustellen, ob die 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht (§ 5 Abs. 1 i. V. m. § 7 
Abs. 1 UVPG und Nr. 13.18.1 der Anlage 1 zum UVPG).  
 
Die Vorprüfung des Landratsamtes Fürstenfeldbruck hat ergeben, dass das Vorhaben keiner Um-
weltverträglichkeitsprüfung bedarf, da das Vorhaben unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG 
aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, die nach 
§ 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 
 
Der geplante Standort liegt in einem von einem Bebauungsplan erfassten Siedlungsgebiet. Die in 
Anlage 3 Nr. 2.3 zum UVPG genannte Schutzgüter bzw. Gebiete nicht betroffen. Eine ökologische 
Empfindlichkeit des Standortes ist hinsichtlich der in Anlage 3 Nr. 2 zum UVPG genannten Nut-
zungs- und Schutzkriterien nicht gegeben. Zudem wird der Eingriff in den Graben durch die Aus-
führung mittels U-Profil minimiert, sodass die natürliche Gewässersohle erhalten bleibt. 
 
Für das Vorhaben wird daher keine formelle Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. 
 
Diese Entscheidung ist nicht selbständig anfechtbar. 
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